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Beschäftigungssicherung bei bedingter 
Gesundheit in Schweden
Beschäftigte und Betriebe
Schweden hat eine Bevölkerung von 10,12 Mil-
lionen (2017). Die Erwerbsbevölkerung umfasst 
5,03 Millionen. 80 % der Beschäftigten sind in 
der Dienstleistung tätig. Von den 4,4 Millionen 
Erwerbstätigen in Betrieben (industrial classifi-

*	Die Recherchen zu diesem Beitrag wurden im Rahmen des von 
der Hans-Böckler-Stiftung geförderten Projekts „Neue Allianzen 
für Gute Arbeit bei bedingter Gesundheit“ an der Humboldt-Uni-

cation NACE Rev.2) arbeiteten 2016 im Gesund-
heits- und Sozialwesen 17,5 %, Handel 12,37 %, 
Bergbau, Verarbeitendes Gewerbe 11,91 %, wis-
senschaftliche, technische und sonstige wirt-
schaftliche Dienstleistungen 11,5 %, Erziehung 
11,27 %, Baugewerbe 6,89 % und öffentliche 
Verwaltung 6,22 %. 67 % entfielen auf den pri-
vaten und 26 % auf den öffentlichen Sektor [1]. 

versität zu Berlin (Projektleitung: Prof. i. R. Dr. Ernst von Kardorff) 
durchgeführt.

RAINER MÜLLER · JOACHIM LARISCH

Schweden 
Sicherung von Erwerbsfähigkeit und 
Betriebliche Wiedereingliederung nach 
und bei chronischer Erkrankung in 
europäischen Staaten* (Teil 4 von 6)
Die EU-Kommission hat 2007 das UN-„Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behin-
derungen“ ratifiziert. In diesem Übereinkommen ist eine Vielzahl spezieller Regelungen für die 
Lebenssituation von Menschen mit Behinderung verankert. Zur Umsetzung hat die Kommission 
2010 eine Strategie für Menschen mit Behinderung beschlossen, die sich auch auf die Arbeits-
welt bezieht. Der nachfolgende Beitrag, der in den folgenden Ausgaben der sis fortgesetzt wird, 
befasst sich mit dem Stand der Umsetzung in ausgewählten EU-Staaten (Dänemark, Finnland, 
Schweden, Frankreich). Ausgehend von der Einführung in die Themenstellung in sis 3-2019 be-
zieht sich Teil 4 des Beitrags auf die Situation in Schweden.
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Von den 1,2 Millionen Betrieben hatten 2017 
73 % keinen und 20 % 1 bis 4 Beschäftigte. 10 
bis 49 Beschäftigte hatten 3 % der Betriebe. In 
955 Unternehmen (0,08 %) waren 500 und mehr 
Personen tätig. 88 % der Arbeitsverträge sind ta-
rifvertraglich abgedeckt. 70 % der Arbeitnehmer 
sind gewerkschaftlich organisiert [2]. Arbeitneh-
mer sind im Leitungsgremium (Board) fast aller 
Unternehmen mit mehr als 25 Beschäftigten 
vertreten. Sie werden von den Gewerkschaften 
ernannt. In Betrieben mit mindestens fünf Be-
schäftigten gibt es einen oder mehrere Sicher-
heitsbeauftragte, die in der Regel von der Ge-
werkschaft bestellt werden.

Sozialpolitische Regulationen
Ein steuerfinanziertes öffentliches Gesundheits-
system für die gesamte Bevölkerung (Wohn-
sitzprinzip) in regionaler und kommunaler Trä-
gerschaft erbringt die Sachleistungen [3]. Geld-
leistungen werden in einem obligatorischen 
Sozialversicherungssystem (Arbeitnehmer und 
Selbständige) einkommensbezogen erbracht. Die 
Entgeltfortzahlung erfolgt durch den Arbeitgeber 
vom 2. bis zum 14. Tag der Erkrankung in Höhe 
von 80 % des Lohnes. Die ärztliche Bescheinigung 
muss spätestens am 8. Krankheitstag vorliegen. 
Der Arzt richtet sich nach einer Leitlinie und gibt 
je nach Diagnose eine wahrscheinliche Dauer an. 
Er kann eine Teilarbeitsunfähigkeit attestieren [4]. 
Bei Antrag auf Lohnfortzahlung hat die Krankmel-
dung zugleich beim Arbeitgeber und der Sozial-
versicherungskasse (Försäkringskassan) zu erfol-
gen. Um Krankengeld (sjukpenning) zu erhalten, 
muss die Arbeitsfähigkeit um ein Viertel reduziert 
sein. Bei voller Arbeitsunfähigkeit wird 80 % des 
Lohnes gezahlt. Dauert die Erkrankung länger als 
364 Tage, wird erweitertes Krankengeld mit 75 % 
des Lohnes geleistet. Nach 90 Tagen Fehlzeit wird 
die noch vorhandene Arbeitsfähigkeit mit Bezug 
auf den angestammten Arbeitsplatz überprüft 
und evtl. eine Anpassung vorgenommen [5]. Ab 
181 Fehltagen wird die verbliebene Arbeitsfähig-
keit mit Bezug auf den allgemeinen Arbeitsmarkt 
festgestellt und evtl. mit dem Arbeitsmarktser-
vice eine neue Anstellung gesucht. Maßnahmen 
zur Rehabilitation können erfolgen. Krankengeld-
bezug kann von einer Erwerbsunfähigkeitsrente 
abgelöst werden, wenn die Krankheit über einen 
langen Zeitraum andauert [3].

Zu Behinderung liegen eine Reihe von rechtli-
chen Regelungen vor. Der Grad der Behinderung 
zwischen 0 und 100 % wird nach dem WHO Kata-
log bestimmt. Es gibt kein Quotensystem bei der 
Arbeitsplatzvergabe. Lohnzuschüsse und Leis-
tungen in Form von Assistenz oder technischer 
Ausstattung für Arbeitsplatzanpassung können 
gewährt werden. Kündigungsfristen sind gesetz-
lich und z. T. tariflich geregelt.

Arbeitsschutz
Mit den Sozialpartnern hat der Staat ein moder-
nes Programm für 2016 bis 2020 etabliert, wobei 
neben den klassischen Aufgaben den psychoso-
zialen Belastungen und Beanspruchungen ein 
besonderer Stellenwert gewidmet wurde [6]. Die 
staatliche Gewerbeaufsicht führt jährlich etwa 
20.000 Inspektionen mit 280 Inspektoren durch. 
Betriebe mit mehr als 5 Beschäftigten haben ei-
nen Sicherheitsbeauftragten zu bestellen. Ab 50 
Beschäftigten ist ein Arbeitsschutzausschuss ein-
zurichten. Gewerkschaften können einen regio-
nalen Sicherheitsbeauftragten bestellen. Er wird 
staatlich finanziert, arbeitet häufig neben seiner 
Haupttätigkeit in Teilzeit in dieser Funktion und 
betreut Kleinbetriebe ohne Sicherheitsbeauf-
tragte. Großbetriebe haben einen eigenen ar-
beitsmedizinisch-sicherheitstechnischen Dienst, 
während Klein- und Mittelbetriebe durch einen 
externen Dienst Leistungen erhalten. In den 
Diensten sind Ärzte, Krankenschwestern, Physio-
therapeuten, Industriehygieniker, Sicherheitsin-
genieure und in einigen Fällen auch Psychologen 
tätig. Die Unternehmen sind nicht obligatorisch 
verpflichtet, sich eines Dienstes zu bedienen. Die 
externen Dienste sind privatwirtschaftlich or-
ganisiert und haben beratende Funktion. 2011 
waren ca. 65 % der Arbeitnehmer durch diese 
Dienste betreut. Betriebe mit weniger als 50 Be-
schäftigten hatten die geringste Betreuungsrate. 
Etwa 20 % solcher Dienste waren Teil eines Unter-
nehmens. Die Nationale Sozialversicherung (För-
säkringskassa) schaltet die Dienste ein, um die 
Arbeitsfähigkeit des Arbeitnehmers zu beurtei-
len, insbesondere wenn es sich um langdauernde 
Arbeitsunfähigkeit handelt.

Politik zur Wiedereingliederung in den 
Arbeitsmarkt
Ansatzpunkte für eine Politik der Wiedereinglie-
derung wurden mit der partiellen Arbeitsunfä-
higkeit, der Überprüfung der verbliebenen Ar-
beitsfähigkeit bei langdauernden Fehlzeiten, den 
Maßnahmen zur Rehabilitation medizinischer 
und beruflicher Art und den Arbeitsanpassungen 
bereits angesprochen. In der Koordinierung der 
Finanzierung wie auch der Interventionen der 
Sozialversicherung, des Arbeitsmarktservices 
und der Einrichtungen der Gemeinden und Pro-
vinzen wurde ein weiterer Schritt zur Optimie-
rung getan [5]. Die Interventionen umfassten 
neben den medizinischen Leistungen die beruf-
liche Weiterbildung und Angebote zur Stärkung 
der individuellen Motivation zur Arbeitsaufnah-
me vor allem bei erkrankten Arbeitslosen. In der 
Publikation von Eurofound vom 14.11.2014 zu 
den Beschäftigungsmöglichkeiten von Personen 
mit chronischer Erkrankung – eine Unterschei-
dung zwischen Behinderung und zeitlich langer 
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Arbeitsunfähigkeit kann wegen Mangel an offizi-
ellen Daten nicht getroffen werden – wird fest-
gestellt, dass in Schweden ein umfassendes Ak-
tionsprogramm wie in Dänemark zwar politisch 
diskutiert aber nicht aufgebaut werde [7]. An der 
Universität Linköping wird zu Wiedereingliede-
rung in Kooperation mit Einrichtungen der Uni-
versitäten Göteborg und Lund geforscht [8]. Der 
Schwerpunkt der wissenschaftlichen Arbeit liegt 
bei Arbeitsunfähigkeit wegen mentaler Gesund-
heitsprobleme [9].  ■  
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